
Wege ins 
Ausland

Elternabend
am Donnerstag, 

den 05. Februar 2026



„Das schönste Jahr 
meines Lebens!“           



Du möchtest
ein Schuljahr
im Ausland 

verbringen?



Schulische 
Voraussetzungen 

für einen 
einjährigen

Auslandsaufenthalt



Option 1: 10  Auslandsjahr  11

Option 2: 10  Auslandsjahr  Q12 (Vorrücken auf Probe)

Option 3: 11  Auslandsjahr  Q12

Option 4: 9    Auslandsjahr  10

Option 5: 9    Auslandsjahr  11 (Vorrücken auf Probe)



Erläuterung: Vorrücken auf Probe
bis inklusive 11. Jahrgangsstufe: GSO §31 (3)

„Die Probezeit dauert bis zum 15. Dezember; sie kann von der Lehrerkonferenz
in besonderen Fällen um höchstens zwei Monate verlängert werden. Die
Lehrerkonferenz entscheidet auf der Grundlage einer Empfehlung der
Klassenkonferenz, ob die Schülerin oder der Schüler nach dem Gesamtbild aller
erzielten Leistungen die Probezeit bestanden hat oder zurückverwiesen
wird. Zurückverwiesene Schülerinnen und Schüler gelten nicht als
Wiederholungsschülerinnen und Wiederholungsschüler.“

12. Jahrgangsstufe: GSO §6 Abs. 5
"Die in den Ausbildungsabschnitt 12/1 fallende Probezeit gilt als bestanden,
wenn die Schülerin oder der Schüler in den belegungspflichtigen Kursen
höchstens dreimal, darunter in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie der
verpflichtend zu belegenden fortgeführten Fremdsprache 1 höchstens einmal,
weniger als 5 Punkte – in keinem Fall jedoch weniger als 1 Punkt – als
Halbjahresleistung erzielt hat. Die Leistungen im Fach Sport bleiben dabei
unberücksichtigt, wenn es nicht als Leistungsfach belegt wird. Eine
Verlängerung der Probezeit ist nicht zulässig; bei nicht bestandener Probezeit
wird die Schülerin oder der Schüler in die Jahrgangsstufe 11 zurückverwiesen."



Option 1:
ins Ausland nach der 10. Klasse

• die 11. Klasse im Ausland, nicht am SGA

• Nach Rückkehr wird 11. Klasse freiwillig 
wiederholt

Mittlere Reife damit abgeschlossen

 Latinum sicher    (Latinum bei mind. Note 4 in der 10. Klasse)

 Erneutes “Ankommen“ vor dem Eintritt in
die Q 12



Option 2:
ins Ausland nach der 10. Klasse

• die 11. Klasse im Ausland, nicht am SGA

• Eintritt in die Q12 nur auf Probe

 nur bei sehr guten schulischen Leistungen –
wichtige Lerninhalte aus der 11. Klasse
fehlen 

Mittlere Reife bereits abgeschlossen

 Latinum sicher     (Latinum bei mind. Note 4 in der 10. Klasse)

 Bedenken bei der Wahl von Spanisch  



Option 3:
ins Ausland nach der 11. Klasse

• damit ein „zusätzliches“ Schuljahr

• Nach Rückkehr regulärer Eintritt in die Q12

Mittlere Reife damit abgeschlossen

 Latinum sicher   (Latinum bei mind. Note 4 in der 10. Klasse)

Wahlen für die Q 12 vom Ausland aus 



Option 4:
ins Ausland nach der 9. Klasse

• die 10. Klasse im Ausland, nicht am SGA

• Nach Rückkehr wird 10. Klasse freiwillig 
wiederholt

Mittlere Reife bei bestandener 10. Klasse,
Latinum bei mind. Note 4 in der 10. Klasse



Option 5:
ins Ausland nach der 9. Klasse

• die 10. Klasse im Ausland, nicht am SGA

• Nach Rückkehr Vorrücken auf Probe in die 11. 
Klasse

Mittlere Reife bei bestandener Probezeit;
Latinum, wenn in Jahrgangsstufe 11 mind.
Note 4 erzielt wird



Ein ganzes 
Schuljahr ist dir zu 

lange, aber du 
möchtest nicht 

auf einen 
Auslandsaufenthalt 

verzichten?



Ein halbes Jahr im Ausland

• Auslandsaufenthalt findet im 1. Halbjahr statt:

man beendet nach der Rückkehr das Schuljahr in
seiner eigenen Klasse. Lediglich die Noten des
2. Halbjahres sind relevant für das Bestehen des
Schuljahres

• Auslandsaufenthalt findet im 2. Halbjahr statt:

 nach der Rückkehr erfolgt der Eintritt in die nächst-
höhere Jahrgangsstufe auf Probe. Mit bestandener
Probezeit gilt das Jahr des Auslandsaufenthalts

rückwirkend als bestanden



Kurzprogramme

• Mit dem Sauzay-Programm nach Frankreich in der
10. Klasse,  Programm beruht auf Gegenseitigkeit
(1 - 3 Monate)

• Nach Südamerika mit VDA (2 - 3 Monate), auch hier 
werden deutsche Gastfamilien für Schülerinnen und 

Schüler aus Chile, Argentinien oder Peru gesucht!

• 2 - 3 Monate mit dem BJR (Bayerischer Jugendring) 
(meist Programme mit Gegenseitigkeit)



Vielfalt von 
Austauschorganisationen

• eigene Recherchen nötig

• dann genauere Beratung über schulische 
Voraussetzungen

• Eventuell erforderliche Gutachten von Seiten 
der Lehrkräfte rechtzeitig erbitten

• mit mindestens einem Jahr Vorlauf planen



Stipendien 



Konkrete Schritte bis zum 
Auslandsaufenthalt

1) Suche nach einer geeigneten Organisation
2) E-Mail mit Eckdaten (Wann? Wo? Welche

Organisation? Plan nach Rückkehr?) an
Frau Ruppert (international@spessart-gymnasium.de)

3) Nach Genehmigung durch die Schulleitung:
Buchung des Auslandsaufenthalts

4) Weiterleitung der Aufnahmebestätigung an
Frau Ruppert

5) Antrag auf Beurlaubung



Du möchtest einen 
Austauschschüler 

bei dir

aufnehmen?



Gastfamilie werden

• Viele Organisationen suchen deutsche 
Gastfamilien

• Bereicherung für die Familie

• Einem Jugendlichen das Eintauchen in den 
Alltag bei uns ermöglichen

• Kontakte ermöglichen oft auch einen privaten 
Gegenbesuch

• Am SGA z.B. italienische, australische oder 
peruanische Gastschüler



Ausblick

Interkulturelle Themen, Verständigung mit 
anderen Kulturen, Förderung der Sprachen hat 
auch Eingang in die Lehrpläne gefunden.

Zu unserem Schulprofil gehören Offenheit, 
internationale Kontakte und Toleranz. Deshalb 
unterstützen wir als Schule einen Schulbesuch 
im Ausland.



Wo bekommst du Informationen?

• Infokasten in der Aula des SGA

• Kontakt mit Frau Ruppert 
(international@spessart-gymnasium.de)

• Suche nach Organisationen im Internet, auch 
auf der Homepage des SGA (Schulleben > Schüler-

austausch und Ausland)



Gibt es Fragen?



Es stellen sich nun vor:

YFU (Elias Wille)

Rotary Club (Achim Richter)

South Pacific Exchange
( (Janine Anton)


